
614 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. G P 

Bericht 

des Gesundheitsausschusses 

über die Regierungsvorlage (524 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1984 
und das Bundesgesetz BGBl. Nr.314/1987 

geändert werden 

Durch den gegenständlichen Gesetzentwurf soll 
eine mit dem Datenschutz konforme Übermittlung 
äriterelevanter Daten von gesetzlichen Sozialversi­
cherungsträgern und Krankenfürsorgeanstalten an 
die Ärztekammern in den Bundesländern rechtlich 
verankert werden. Es handelt sich hiebei um die 

. datenschutzrechtliche Absicherung bei der Über­
mittlung taxativ aufgezählter Datenarten im Hin­
blick auf die Einhebung von Kammerbeiträgen und 
Kammerumlagen. 

Weiters soll eine ausdrückliche Re"chtsgrundlage _ 
für die selbständige Tätigkeit ausländischer Ärzte, 
insbesondere von Zahnbehandlern, in Österreich 
geschaffen werden. 

Schließlich enthält der vorliegende Gesetzent-
wurf noch folgende Schwerpunkte: 

die Forcierung vor allem der Facharztausbildun­
gen auch durch eine Neuorientierung hinsicht­
lich der Anerkennung von Ausbildungsstätten ; 
die Bereinigung unterschiedlicher Übergangsfri" 
sten im Zusammenhang mit der Organisation 
der postpromotionellen Ausbildung; 
die terminologische Vereinheitlichung in bezug 
auf die Ausbildung in den sogenannten nichtkli­
nischen und klinischen Sonderfächern; 
die Schaffung einer rechtlichen Grundlage, 
wonach auch Ärzte Patienten gegenüber ein 
sachgerechtes Informationsangebot vermitteln 
können sollen. 

Der Gesundheitsausschuß hat die erwähnte 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 3. Juli 1992 
in Verhandlung genommen. In der Debatte 
ergriffen außer der Berichterstatterin die Abgeord­
neten Dr. S ch w i m m e r, Helmuth S to c ke r, 

Dr. Renoldner, Fischi und Klara Motter 
sowie der Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz Dr. Aus s e r w i n k I e r das 
Wort. , 

Die· Abgeordneten Dr. S c h w i m m e rund 
Helmuth S t 0 c k erbrachten einen Abänderungs­
antrag ein. 

Ferner legten die Abgeordp.eten Dr. Lei n e r 
und Helmuth S t 0 c k e reinen Abänderungsantrag 
hinsichtlich § 22 Abs. 3 vor. 

Bei der Abstimmung wurde der gegenständliche 
Gesetzentwurf unter Berücksichtigung der oben 
erwähnten Abänderungsanträge teils einstimmig, 
teils mehrstimmig angenommen. 

Weiters traf der Ausschuß folgende Fest~tellun­
gen: 

"Zu §§ 6 a Abs. 2 und 6 b Abs. 2: 

Durch die Änderung bzw. Ergänzung in den 
genannten Bestimmungen soll jedenfalls klargestellt 
werden, daß die Ausbildungsqualität durch entspre­
chend qualifizierte Fachärzte eines Sonderfaches, 
aber auch durch jene Fachärzte, die eine entspre­
chend qualifizierte Zusatz ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches absolviert haben, 
auch in Zukunft in besonderem Maße gewährleistet 
bleiben wird. 

Zu § 16 a: 

Ausländischen Ärzten, die bereits im Ausland zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
berechtigt sind und eine gleichwertige, einschlägige 
Qualifikation aufweisen, soll die Bewilligung zur 
selbständigen Berufsausübung im Rahmen von 
Dienstverhältnissen in Krankenanstalten erteilt 
werden können. 
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2 614 der Beilagen 

Dazu hält der Ausschuß ausdrücklich fest, daß 
neben der Überprüfung der vorgesehenen Qualifi-· 
kation der im Ausland erworbenen Ausbildung 
jedenfalls auch das Vorliegen der entsprechenden 
Sprachkenntnisse als ein für die Patientenversor­
gung wesentlicher Determinationsfaktor zu beach­
ten sein wird. 

Zu § 22 Abs. 3: 

Eine generelle Ermächtigung zur Blutahnahme 
aus der Verte nach Anordnung eines zur selbständi­
gen Berufsausübung berechtigten Arztes für zur 
berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-techni­
schen Laboratoriumsdienstes oder des radiologisch­
technischen Dienstes berechtigte Personen ergibt 
sich aus den Bestimmungen des Bundesgesetzes 
über die Regelung der gehobenen medizinisch-tech­
nischen Dienste. 

Zu § t05a: 

Das Unterbringungsgesetz, BGBL Nr. 155/1990, 
sieht in seinem § 8 vor, daß Bescheinigungen über 
das Vorliegen der Unterbringungsvoraussetzungen 
schlechthin von im öffentlichen Sanitätsdienst 
stehenden Ärzten ausgestellt werden können. Damit 
werden von dieser Bestimmung auch die Distrikts-, 
Gemeinde-, Kreis- und Sprengelärzte erfaßt, die 
zwar nach der Judikatur des VwGH Amtssachver­
ständige der Gemeinde sein können, im vorliegen­
den Zusammenhang aber außerhalb des V ollzugs­
bereiches der Gemeinden als nichtamtliche Sachver­
ständige tätig werden. 

Das Unterbringungsgesetz enthält allerdings 
keine eindeutige Regelung, daß die genannten Ärzte .. 
auch zur Mitwirkung bei der Vollziehung des § 8 
leg. cit. verpflichtet sind. Darüber hinaus ist im 
Unterbringungsgesetz keine Regelung enthalten, 

Sophie Bauer 

Berichterstatterin 

die. für diese T:;i.tigkeit den als nichtamtlichen 
Sachverständigen tätigen Ärzten einen Honoraran­
spruch einräumen würde. 

Mit dem vorliegenden Abänderungsantrag sollen 
diese Lücken geschlossen werden, wobei sich das 
vorgesehene Pauschalhonorar an jenen Beträgen 
orientiert, die sich bei sinngemäßer Anwendung des 
Gebührenanspruchsgesetzes ergeben würden. Aus 
Gründ!!n der Einfachheit wird allerdings einer 
Pauschalabgeltung der Vorzug gegeben. 

Zum neu eingefügten § 105 avertritt .der 
Ausschuß die Ansicht, daß die dort vorgesehene 
pauschale Abgeltung im Hinblick auf die besonders 
schwierigen Verhältnisse, unter denen diese Unter­
suchungen üblicherweise stattfinden, jenen Beträ­
gen entspricht, die bei sinngemäßer Anwendung des 
Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBL Nr. 136, 
normalerweise erreicht würden. Aus Gründen der 
Einfachheit sowohl hinsichtlich der Geltendma­
chung als auch der Entscheidung soll jedoch einer 
pauschalen Abgeltung der Vorzug zukommen. 
Auch die Österreichische Ärztekammer hat zu 
dieser pauschalen Abgeltung die Meinung vertreten, 
daß es sich um eine im Durchschnitt angemessene 
Abgeltung des sich in diesen Fällen ergebenden 
Aufwandes handelt. 

Weiters hält der Ausschuß fest, daß bei einer 
allfälligen Novellierung des Unterbringungsgeset­
zes zu prüfen sein wird, ob die vorliegende 
Regelung nicht systematisch besser in dieses Gesetz 
aufgenommen werden sollte." 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der 
Gesundheitsausschuß somit den An t rag, der 
Nationalrat wolle dem an ge s chI 0 s sen e n 0'. 
G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige Zustim- ,. 
mung erteilen. 

Wien, 1992 07 03 

Dr. Schwimmer 

Obmann 
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614 der Beilagen 3 

1984 
Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 

. und das Bundesgesetz BG BI. 
Nr. 314/1987 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Ärztegesetz 1984, BGBI. Nr. 373, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr.78/1987, 
314/1987, 138/1989 und 45/1991 wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die in Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt befindlichen Ärzte (Turnus­
ärzt~) sind lediglich zur unselbständigen Ausübung 
~er Im § 1 Abs. 2 und 3 umschriebenen Tätigkeiten 
In gemäß §§ 6 bis 6 b als Ausbildungsstätten 
anerkannten Einrichtungen, im Rahmen von 
Lehrpraxen (§ 7) oder in Lehrambulatorien (§ 7a) 
~nter Anleitung und Aufsicht der ausbildenden 
Arzte berechtigt." 

2. § 5 Abs. 1 lautet: 

;,§ 5. (1) Personen, die die im § 3 Abs.2 
angeführten Erfordernisse erfüllen und beabsichti­
gen, sich einem Teilgebiet der Heilkunde als 
Sonderfachzur selbständigen Betätigung als Fach­
arzt zuzuwenden, haben sich einer mindestens 
sechsjährigen praktischen Ausbildung in dem 
betreffenden Sonderfach sowie in den hiefür 
einschlägigen Nebenfächern (Turnus zum Fach­
arzt) . im Rahmen von Arbeitsverhältnissen zu 
unterzieh~n und den Erfolg dieser Ausbildung 

. nachzuweisen (§ 8). Die Ausbildung ist, soweit 
Abs. 2 nicht anderes bestimmt, in den für das 
jeweilige Sonderfach anerkannten Ausbildungsstät­
ten a~f einer genehmigten· Ausbildungsstelle zu 

. absolvieren. Dies gilt sinngemäß auch für jene 
Personen, die eine ergänzende spezielle Ausbildung 
auf einem Teilgebiet des betreffenden Sonderfaches 
absolvieren. " 

3. § 6 samt Überschrift lautet: 

1. 

"Ausbildungsstätten für die· Ausbildung zum 
praktischen Arzt . 

§ 6. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 4 Abs. 3 sind 
Krankenanstalten einschließlich der Universitätskli­
niken und Universitätsinstitute, die vom Bundesmi­
nister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz nach Anhörung der Österreichischen Ärzte­
kammer als Ausbildungsstätten für die Ausbildung 
~um praktischen Arzt anerkannt worden sind. 
Hinsichtlich der.Anerkennung von Universitätskli­
niken und Universitätsinstituten hat der Bundesmi­
nister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen. Die 
anerkannten Ausbildungsstätten sind in das beim 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz geführte Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt aufzunehmen. Soweit es sich um 
die Ausbildung in einem Wahlfach handelt, gelten 
auch die für die. Ausbildung zum Facharzt 
anerkannten Ausbildungsstätten als Ausbildungs­
stätten für die Ausbildung zum praktischen Arzt. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt ist zu erteilen, 
wenn gewährleistet ist, daß die Einrichtung 

1. der Untersuchung und Behandlung bettlägeri­
ger Kranker sowie der Vor- und Nachsorge 
dient; 

2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung 
zum praktischen Arzt zu erfolgen hat, über 
Abteilungen oder Organisationseinheiten 
(mehrere Abteilungen oder auch Teile von 
Abteilungen) verfügt, die von Fachärzten der 
betreffenden Sonderfächer geleitet werden; 

3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten 
medizinischen Leistungen nach Inhalt und 
Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten 
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun-

. gen jeweils auf dem gesamten Gebiet vermit­
telt; 

4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr­
und Untersuchungsmaterials verfügt. 

2 
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4 614 der Beilagen 

(3) Die Anerkennung einer Krankenanstalt als 
Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum prakti­
schen Arzt kann auch bei Fehlen von Abteilungen 
oder Organisationseinheiten auf den Gebieten 
Kinderheilkunde, Hals-, N asen- und Ohrenkrank­
heiten sowie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
erteil~ werden,. sofern eine praktische Ausbildung 
auf dIesen GebIeten durch Fachärzte als Konsiliar­
ärzte (§ 2 a Abs. 1 lit. ades Krankenanstaltengeset­
zes, BGBL Nr. 1/1957) sowohl im Rahmen der 
Krankena~stalt als auch, unter Aufrechterhaltung 
des ArbeItsverhältnisses zur Krankenanstalt, im 
Rahmen von anerkannten Lehrpraxen dieser 
Fachärzte gewährleistet ist. In allen anderen 'Fällen 
in denen die Krankenanstalt nicht über Abteilunge~ 
oder Organisationseinheiten auf allen der im § 4 
Abs. 2 genannten Gebiete verfügt, ist eine entspre­
chende eingeschränkte Anerkennung zu erteilen. 

. (4) Bei ~er Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
dIe AusbIldung zum praktischen Arzt kann 
hinsichtlich eines Gebietes· gemäß § 4 Abs. 2 die 
Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer entspre­
chend zeitlich eingeschränkt werden, wenn die 
Krankenanstalt nicht das gesamte Gebiet umfaßt 
oder die erbrachten medizinischen Leistungen nicht 
~ewährleisten, daß sich die in Ausbildung stehenden 
Arzte die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun­
gen auf dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(5) Die Tr~ger der anerkannten Ausbildungsstät­
ten haben m kürzestmöglicher Zeit für die 
bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich 
1.ie in Ausbildung zum praktischen Arzt stehenden 
Arzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur Ausbil­
dung, soweit ~s Organisationseinheiten (Teile von 
~bte~lungen) betri.fft, insbesond~.re auch zur Orga­
nIsation der AusbIldung dieser Arzte mit dem Ziel 
der selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes 
als praktischer Arzt verpflichtet und dafür verant­
wortlich (Ausbildungsverantwortlicher). Er kann 
hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigten praktischen Arzt oder Facharzt unter­
stützt werden (Ausbildungsassistent). Soweit es 
O.rgani~ati0nseinheiten (mehrere Abteilungen) be­
tnfft, Ist der ärztliche Leiter der anerkannten 
~usbil~~ngsstätte zur Organisation der Ausbildung 
dIeser Arzte verpflichtet. 

(6) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les e.rforderlich ist, hat die Ausbildung auch 
begleItende theoretische Unterweisungen zu umfas­
s~n. Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner 
d~e Wochen dienstzeit möglichst gleichmäßig bei 
emer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden 
untertags auf die Arbeitstage der Woche aufzutei­
len; zusätzlich sind Nachtdienste sowie Wochen­
end- und Feiertagsdienste zu absolvieren. 

(7) Die)n Ausbildung zum praktischen Arzt 
stehenden Arzte sind vom Leiter der Ausbildungs­
stätte bis längstens 15. Jänner und 15. Juli eines 

jeden Jahres schriftlich der Österreichischen Ärzte­
kammer unter Angabe des Namens und des 
Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 1. Jänner und 
1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt ist vom 
Bundesminister für Gesundheit, Sport und Konsu~ 
~entenschutz nach Anhörung der Österreichischen 
Arztekammer zurückzunehmen oder einzuschrän­
~en, wenn sich die für die Anerkennung als 
Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geän­
dert haben oder nachträglich hervorkommt, daß 
eine für die Anerkennung· erforderliche V orausset­
zung schon ursprünglich nicht besta~den hat. 
Betrifft die Entscheidung Universitäts kliniken oder 
Universitätsinstitute, so hat der Bundesminister für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung herzustellen." 

4. § 6 a samt Überschrift lautet: 

"Ausbildungsstättenfür die; Ausbildung zum 
Facharzt eines Sonderfaches . 

§ 6 a. (1) Ausbildungsstätten gemäß § 5 Abs. 1 
sind Krankenanstalten einschließlich der Universi­
tätskliniken und Universitätsinstitute sowie Unter­
suchungsanstalten der Bundesstaatlichen Gesund­
heitsverwaltung, die vom Bundesminister für 
Gesundheit, SPOrt und Konsumentenschutz nach 
Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als 
Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum Fach­
arzt eines Sonderfaches anerkannt worden sind. 
Hinsichtlich der Anerkennung von Universitätskli­
niken ·und Universitätsinstituten hat der Bundesmi­
nister für Gesundheit, Sport und Konsumenten­
schutz das Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Wissenschaft und Forschung herzustellen. Die 
anerkannten Ausbildungsstätten sind in das beim 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz geführte Verzeichnis der aner­
kannten Ausbildungsstätten für die Ausbildung zum 
Facharzt eines Sonderfaches aufzunehmen. Die 
Ausbildung in einem Nebenfachkann auch an einer 
für die Ausbildung zum praktischen Arzt anerkann­
ten Ausbildungsstätte erfolgen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches ist 
zu erteilen, wenn gewährleistet ist, daß. e~tspre­
chend den fachlichen Erfordernissen die Einrich­
tung 

1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersu­
chung und Behandlung Kranker oder auch 
bettlägeriger Kranker, der Vor- und Nach­
sorge oder der Vorbeugung von Krankheiten 
dient; 

2. für alle Gebiete, auf denen die Ausbildung 
zum Facharzt eines Sonderfaches zu erfolgen 
hat, über Abteilungen oder Organisationsein-
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614 der Beilagen 5 

heiten (mehrere Abteilungen oder auch Teile 
von Abteilungen) verfügt, die von Fachärzten 
des betreffenden Sonderfaches geleitet wer­
den; unter Bedachtnahme auf die Besonder­
heit einzelner' Sonderfächer kann für diese 
durch Verordnung des Bundesministers für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
nach Anhörung der Österreichischen Ärzte­
kammer die Leitung einer Abteilung oder 
Organisationseinheit durch Absolventen ent­
sprechender naturwissenschaftlicher Studien­
richtungen mit der Maßgabe zugelassen 
werden, daß mit der unmittelbaren Anleitung 
und Aufsicht der auszubildenden Ärzte ein 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches be­
traut worden ist; 

3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten 
medizinischen Leistungen Q.ach Inhalt und 
Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten 
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun- . 
gen jeweils auf dem gesamten Gebiet vermit­
telt; 

4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr­
und Untersuchungsmaterials verfügt; 

5. neben dem Abteilungsverantwortlichen oder 
dem mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) 
mindestens einen weiteren zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches beschäftigt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer 
Ausbildungsstätte für die Ausbildung zum Facharzt 
eines Sonderfaches - ausgenommen Universitäts~ 
kliniken, Universitätsinstitute und Untersuchungs­
anstalten der Bundesstaatlichen Gesundheitsverwal­
tung - ist die Zahl der Ausbildungsstellen für die 
Ausbildung im Hauptfach, die wegen des Ausbil­
dungserfolges nicht überschritten werden darf, 
unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für die 
Anerkennung als Ausbildungsstätte genannten Vor­
aussetzungen einschließlich der Zahl der ausbilden­
den' Ärzte festzusetzen. In Universitätskliniken, 
Universitätsinstituten und Untersuchungsansialten 
der Bundesstaatlichen Gesundheitsverwaltung gilt 
die Zahl der jeweils in den Stellenplänen enthalte­
nen Assistentenplanstellen und Ärzteplanstellen -
an Universitätskliniken und Universitätsinstituten 
einschließlich der Planstellen gemäß § 2 Abs. 4 des 
U niversitäts-Organisationsgesetzes, BG BI. 
Nr. 258/1975, in der jeweils geltenden Fassung -
als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. Bei ihrer 
Besetzung sind die Bettenzahl, der Inhalt und 
Umfang der medizinischen Leistungen und der 
Ausbildungseinrichtungen entspr:echend zu berück­
sichtigen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem 
Ausbildungsverantwortlichen oder dem mit der 

unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der in 
Ausbildung stehenden Ärzte betrauten Facharzt 

, (Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) . mindestens ein 
weiterer zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu 
beschäftigen. 

(5) Bei der Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines SonderfaFhes 
kann die Anrechenbarkeit der Ausbildungsdauer 
entsprechend zeitlich eingeschränkt werden, wenn 
die Einrichtung nicht das gesamte Gebiet des. 
betreffenden Sonderfaches umfaßt oder die er­
brachten medizinischen Leistungen nicht gewährlei­
sten, daß sich die in Ausbildung stehenden Ärzte die 
erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen auf 
dem gesamten Gebiet aneignen können. 

(6) Die Träger der anerkannten AusbildungsStät­
ten haben in kürzestmöglicher Zeit für die 
bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich 
die in Ausbildung zum Facharzt eines Sqnderfaches 
stehenden Ärzte ihre Ausbildung absolvieren, ist zur 
Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten (Teile 
von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch zur 
Organisation der Ausbildung dieser Ärzte mit dem' 
Ziel der selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes als Facharzt des jeweiligen Sonderfaches 
verpflichtet und dafür verantwortlich (Ausbildungs­
verantwortlicher). Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden 
(Ausbildungs assistent). Soweit es Organisationsein­
heiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der 
ärztliche Leiter der anerkannten Ausbildungsstätte 
zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte 
verpflichtet. 

(7) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch 
begleitende theoretische Unterweisungen zu umfas­
sen. Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner 
die Wochendienstzeit möglichst gleichmäßig bei 
einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstundel1 
untertags auf die Arbeitstage der Woche aufzutei­
len; zusätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, 
Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertags­
dienste zu absolvieren. 

(8) Die in Ausbildung zum Facharzt eines 
Sonderfaches stehenden Ärzte sind vom Leiter der 
Ausbildungsstätte bis längstens 15. Jänner und 
15. Juli eines jeden Jahres schriftlich der Österrei- . 
chis ehen Ärztekammer unter Angabe des Namens 
und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 
1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzu­
geben. 

(9) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches ist 
vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz nach Anhörung der Österrei-
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chisehen Ärztekammer zurückzunehmen oder ein­
zuschränken, wenn sich die für die Anerkennung als 
Ausbildungsstätte maßgeblichen Umstände geän-' 
dert haben oder nachträglich hervorkommt, daß 
eine für die Anerkennung erforderliche Vorausset­
zung schon ursprünglich nicht bestanden hat. 
Betrifft die Entscheidung Universitätskliniken oder 
Universitätsinstitute, so hat der Bundesminister für 
Gesundheit, SPOrt und Konsumentenschutz das 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wissen­
schaft und Forschung herzustellen. 

(10) Die Ausbildungsverantwortlichen haben den 
in Ausbildung zum Facharzt eines Sonderfaches 
stehenden Ärzten auf Verlangen nach der Hälfte 
der Ausbildungszeil im Hauptfach eine Bestätigung 
über die bis dahin vermittelten Kenntnisse und 
Erfahrungen auszustellen." 

5. § 6 b samt Überschrift lautet: 

"Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches 

§ 6 b. (1) Ausbildungsstätten für die ergänzende 
spezielle Ausbildung auf einem Teilgebiet eines 
Sonderfaches sind Krankenanstalten einschließlich 
der Universitätskliniken und Universitätsinstitute 
sowie Untersuchungsanstalten der Bundesstaatli­
chen Gesundheitsverwaltung, die vom Bundesmini­
ster für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
als Ausbildungsstätten für die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches 
anerkannt worden sind. Hinsichtlich der Anerken­
nung von Universitätskliniken und Universitätsinsti­
tuten hat der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz das Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und For­
schung herzustellen. Die anerkannten Ausbildungs­
stätten sind in das beim Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz ge­
führte Verzeichnis der anerkannten Ausbildungs­
stätten für die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches ist zu erteilen, wenn 
gewährleistet ist, daß entsprechend den fachlichen 
Erfordernissen die Einrichtung 

1. der mittelbaren oder unmittelbaren Untersu­
chung und Behandlung Kranker oder auch 
bettlägeriger Kranker, der V or- und N ach­
sorge oder der Vorbeugung von Krankheiten 
dient; 

2. für das Teilgebiet, auf dem die ergänzende 
spezielle Ausbildung eines Sonderfaches zu 
erfolgen hat, über Abteilungen oder Organisa­
tionseinheiten (mehrere Abteilungen oder 
auch Teile von Abteilungen) verfügt, die von 
Fachärzten mit einer ergänzenden speziellen 

Ausbildung in diesem Teilgebiet des betreffen­
den Sonderfaches geleitet werden; unter 
Bedachtnahme auf die Besonderheit einzelner 
Sonderfächer kann für diese durch Verord­
nung des Bundesministers für Gesundheit, 
Sport und Konsumemenschutz nach Anhö­
rung der Österreichischen Ärztekammer die 
Leitung einer Abteilung oder Organisations­
einheit durch Absolventen entsprechender 
naturwissenschaftlicher Studienrichtungen mit 
der Maßgabe zugelassen werden, daß mit der 
unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der 
auszubildenden Ärzte ein Facharzt mit einer 
ergänzenden speziellen Ausbildung auf dem 
jeweiligen Teilgebiet betraut worden ist; 

3. im Hinblick auf die von ihr erbrachten 
medizinischen Leistungen nach Inhalt und 
Umfang den in Ausbildung stehenden Ärzten 
die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrun­
genjeweils auf dem gesamten Teilgebiet 
vermittelt; 

4. über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles 
erforderlichen fachlichen Einrichtungen und 
Geräte einschließlich des erforderlich(':n Lehr­
und Untersuchungsmaterials verfügt; 

5. neben dem Abteilungsveramwortlichen oder 
dem mit der unmittelbaren Anleitung und 
Aufsicht der in Ausbildung stehenden Ärzte 
betrauten Facharzt (Z 2 zweiter Halbsatz) 
'mindestens einen weiteren zur selbständigen 
Berufsausübung berechtigten Facharzt, der 
selbst über eine ergänzende spezielle Ausbil­
dung auf dem jeweiligen Teilgebiet des 
betreffenden Sonderfaches verfügt, beschäf­
tigt. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung einer 
Ausbildungsstätte für' die ergänzende spezielle 
Ausbildung auf einem Teilgebiet eines Sonderfaches 
- ausgenommen Universitätskliniken, Universitäts­
institute und Untersuchungsanstalten der Bundes­
staatlichen Gesundheitsverwaltung - ist die Zahl 
der Ausbildungsstellen, die wegen des Ausbildungs­
erfolges nicht überschritten werden darf, unter 
Berücksichtigung der im Abs.2 für die Anerken­
nung als Ausbildungsstätte genannten V orausset­
zungen einschließlich der Zahl der ausbildenden 
Ärzte festzusetzen. In Universitätskliniken, U niver­
sitätsinstituten und Untersuchungsanstalten der 
Bundesstaatlichen Gesundheitsverwaltung gilt die 
Zahl der jeweils in den Stellenplänen enthaltenen 
Assistentenplanstellen und Ärzteplanstellen --.: an 
Universitätskliniken und Universitätsinstituten ein­
schließlich der Planstellen gemäß § 2 Abs. 4 des 
U niversitäts-Organisationsgesetzes, BG BI. 
Nr. 258/1975, in der jeweils geltenden Fassung -
als Höchstzahl der Ausbildungsstellen. Bei ihrer 
Besetzung sind die Bettenzahl, der Inhalt und 
Umfang der medizinischen Leistungen un~ der 
Ausbildungseinrichtungen entsprechend zu berück­
sichtigen. 
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(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem 
Ausbildungsverantwonlichen oder dem mit der 
unmittelbaren Anleitung und Aufsicht der in 
Ausbildung stehenden Ärzte betrauten Facharzt 
(Abs. 2 Z 2 zweiter Halbsatz) mindestens ein 
weiterer zur selbständigen Berufsausübung berech­
tigter Facharzt, der selbst über eine ergänzende 
spezielle Ausbildung auf dem jeweiligen Teilgebiet 
des betreffenden Sonderfaches verfügt, zu beschäf­
tigen. 

(5) Bei der Anerkennung als Ausbildung~siätte für 
die ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches kann die Anrechen­
barkeit der Ausbildungsdauer entsprechend zeitlich 
eingeschränkt werden, wenn die Einrichtung nicht 
das gesamte Teilgebiet des betreffenden Sonderfa­
ches umfaßt oder die erbrachten medizinischen 
Leistungen nicht gewährleisten, daß sich die in 
Ausbildung stehenden Ärzte die erforderlichen 
Kenntnisse und Erfahrungen auf dem gesamten 
Teilgebiet aneignen können. 

(6) Die Träger der anerkannten Ausbildungsstät­
ten haben in kürzestmöglicher Zeit für die 
bestqualifizierende Ausbildung der Turnusärzte zu 
sorgen. Der Leiter jener Abteilung, in deren Bereich 
Ärzte die ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches absolvieren, ist 
zur Ausbildung, soweit es Organisationseinheiten 
(Teile von Abteilungen) betrifft, insbesondere auch 
zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte 
verpflichtet und dafür verantwortlich (Ausbildungs­
verantwortlicher). Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt mit einer ergänzenden speziellen Ausbildung 
auf dem jeweiligen Teilgebiet unterstützt werden 
(Ausbildungsassistent). Soweit es Organisationsein­
heiten (mehrere Abteilungen) betrifft, ist der 
ärztliche Leiter der anerkannten Ausbildungsstätte 
zur Organisation der Ausbildung dieser Ärzte 
verpflichtet. 

(7) Soweit es zur Erreichung des Ausbildungszie­
les erforderlich ist, hat die Ausbildung auch 
begleitende theoretische Unterweisungen zu umfas­
sen. Zur Erreichung des Ausbildungszieles ist ferner 
die Wochen dienstzeit möglichst gleichmäßig bei 
einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden 
untertags auf die Arbeitstage der Woche aufzutei­
len; zusätzlich sind, sofern fachlich erforderlich, 
Nachtdienste sowie Wochenend- und Feiertags­
dienste zu absolvieren. 

(8) Die Anerkennung als Ausbildungsstätte für 
eine ergänzende spezielle Ausbildung auf einem 
Teilgebiet eines Sonderfaches ist vom Bundesmini­
ster für Gesundheit, SPOrt und Konsumentenschutz 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer 
zurückzunehmen oder einzuschränken, wenn sich 
die für die Anerkennung als Ausbildungsstätte 
maßgeblichen Umstände geändert haben oder 
naChträglich hervorkommt, daß· eine für die 

Anerkennung erforderliche Voraussetzung schon 
ursprünglich nicht bestanden hat. Betrifft die 
Entscheidung Universitäts kliniken oder Universi­
tätsinstitute, so hat der Bundesminister für Gesund­
heit, Sport und Konsumentenschutz das Einverneh­
men mit dem Bundesminister für ·Wissenschaft und 
Forschung herzustellen." 

6. §§ 6 c und 6 dentfallen. 

7. § 7 a lautet: 

"Leh~ambulatorien 

§ 7 a. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§4 
Abs. 4 und· 5 Abs. 2 sind jene Krankenanstalten in 
der Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die 
vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz nach Anhörung der Österrei­
chischen Ärztekammer als Lehrambulatorien für die 
Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum 
Facharzt eines Sonderfaches anerkannt worden 
sind. ·Die anerkannten Lehrambulatorien sind in das 
beim Bundesministerium für Cesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz geführte Verzeichnis der aner­
kannten Lehrambulatorien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist zu 
erteilen, wenn gewährleistet ist, daß 

. 1. für die Ausbildung ein zur selbständigen 
Benifsal)sübung berechtigter Facharzt des 
betreffenden Sonderfaches zur· Verfügung 
steht (Ausbildungsverantwortlicher) und ne­
ben diesem mindesterts ein weiterer zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigter 

. Facharzt des betreffenden Sonderfaches be­
schäftigt ist; 

2. der Ausbildungsverantwortliche oder dessen 
Stellvertreter in einem solchen Ausmaß be­
schäftigt sind, daß durch deren Anwesenheit 
während der Betriebszeiten des Lehrambula­
toriums eine Tätigkeit der Turnusärzte nur 
unter Anleitung und Aufsicht eines für die 
Ausbildung verantwortlichen Arztes erfolgen 
kann; 

3. die erbrachten medizinischen Leistungen nach 
Inhalt und Umfang den in Ausbildung 
stehenden Ärzten die erforderlichen Kennt­
nisse und Erfahrungen in ambulanten Unter­
suchungen und Behandlungen vermitteln; 

4. das Lehrambulatorium über alle zur Errei­
chung des Ausbildungszieles erforderlichen 
fachlichen Einrichtungen und Geräte ein­
schließlich des erfoderlichen Lehr- und 
Untersuchungsmaterials verfügt; 

5. die im Abs. 4 vorgesehenen wöchentlichen 
Ausbildungszeiten durch die Betriebszeiten 
eingehalten werden. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als 
Lehrambulatorium ist die Zahl der Ausbildungsstel­
len, die wegen des Ausbildungserfolges nicht 
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überschritten werden darf, unter Berücksichtigung 
der im Abs. 2 für die Anerkennung als Lehrambula­
torium genannten Voraussetzungen einschließlich 
der Zahl der ausbildenden Ärzte festzusetzen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem 
Ausbildungsverantwortlichen mindestens' ein weite­
rer zur selbständigen Berufsausübung berechtigter 
Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu beschäf­
tigen. 

(5) Die Träger der Lehrambulatorien haben in 
kürzestmöglicher Zeit für die bestqualifizierende 
Ausbildung der Turnusärzte zu sorgen. Der 
Ausbildungsverantwortliche ist zur Ausbildung 
dieser Ärzte mit dem Ziel der selbständigen' 
Berufsausübung des ärztlichen Berufes als prakti­
scher Arzt oder Facharzt des jeweiligen Sonderfa­
ches verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur 
selbständigen Berufsausübung berechtigten Fach­
arzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden 
(Ausbildungsassistent). 

(6) Die praktische Ausbildung ist zur Erreichung 
des Ausbildungszieles möglichst gleichmäßig bei 
einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden 
untertags auf die Arbeitstage der Woche aufzutei­
len. 

(7) Die in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind 
vom Leiter des Lehrambulatoriums bis längstens 

. 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich 
der Österreichischen Ärztekammer unter Angabe 
des Namens und des Geburtsdatums jeweils zum 
Stichtag 1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres 
bekanntzugeben. 

(8) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist 
vom Bundesminister für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz nach Anhörung der Österrei­
chischen Ärztekammer zurückzunehmen, wenn sich 
die für die Anerkennung maßgeblichen Umstände 
geändert haben oder nachträglich hervorkommt, 
daß eine für die Anerkennung erforderliche 
Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden 
hat." 

8. § 8 lautet:, 

"Erfolgsnachweis 

§ 8. (1) Der Nachweis über die mit Erfolg 
zurückgelegte Ausbildung zum' praktischen Arzt 
oder zum Facharzt sowie über die mit Erfolg 
zurückgelegte ergänzende spezielle Ausbildung auf 
einem Teilgebiet eines Sonderfaches ist durch ein 
Rasterzeugnis zu erbringen, in dem auf Inhalt, Art 

. und Dauer der jeweiligen Ausbildungsfächer 
(Sonderfach, Wahlfach, Hauptfach, Pflichtneben­
fach, Wahlnebenfach) entsprechend Bedacht ge­
nommen wird. 

(2) Das Rasterzeugnis ist von den ausbildenden 
Ärzten der anerkannten Ausbildungsstätten, Lehr-

praxen und Lehrambulatorien zu unterfertigen und 
hat die Feststellung zu enthalten, daß die 
Ausbildung im jeweiligen Ausbildungsfach mit oder 
ohne Erfolg zurückgelegt worden ist." 

9. § 9 Abs. 1 lautet: 

,,§ 9. (1) Eine postpromotionelle ärztliche Ausbil­
dung im Ausland ist unter der Voraussetzung der 
Gleichwertigkeit der Ausbildung auf die jeweils für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt oder zum 
Facharzt vorgesehene Dauer anzurechnen." 

10. § 10 lautet: 

,,§ 10. Der Bundesminister für Gesundheit, Sport 
und Konsumentenschutz hat nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer üb~r 

1. die für die Ausbildung zum praktischen Arzt 
oder zum Facharzt vorzusehenden Ausbil­
dungserf~rdernisse, über Inhalt, Art und 
Dauer der Ausbildung sowie einer speziellen 
Ausbildung in den einzelnen Ausbildungsfä­
chern (Sonderfach, . Wahlfach, Hauptfach, 
Pflichtnebenfach, Wahl nebenfach) (§§ 4 und 
5), 

2. die Anerkennung von Ausbildungsstätten, die 
Bewilligung zur Führung von Lehrpraxen und 
die Anerkennung von Lehrambulatorien (§§ 6 
bis 7a), 

3. die Festsetzung von Ausbildungsstellen in den 
Ausbildungsstätten und Lehrambulatorien 
(§§ 6 a, 6 bund 7 a) sowie über 

4. den Erfolgsnachweis für die Ausbildung zum 
praktischen Arzt oder zum Facharzt' (§ 8) 
unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand 
der medizinisch-wissenschaftlichen Erkennt­
nisse Näheres durch Verordnung zu bestim­
men." 

11. § 15 a Abs. 4 lautet: 

,,( 4) Für die Durchführung von Fortbildungslehr­
gängen gemäß Abs.2 und Fortbildungsveranstal­
tungen gemäß Abs. 3 haben die Ärztekammern zu 
sorgen. Über den erfolgreichen Abschluß sind 
Bestätigungen auszustellen. Die Österreichische 
Ärztekammer kann unter der Voraussetzung der 
Gleichwertigkeit im Ausland absolvierte Fortbil­
dungslehrgänge und Fortbildungsveranstaltungen 
auf Fortbildungslehrgänge gemäß Abs. 2 und 
Fortbildungsveranstaltungen gemäß Abs. 3 anrech­
nen." 

12. Nach § 16 wird folgender § 16 a eingefügt: 

,,§ 16 a. (1) Der Bundesminister für Gesundh~i~, 
Sport und Konsumentenschutz kann Personen, die 
nicht österreichische Staatsbürger sind und im 
Ausland eine Berechtigung' .zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen oder zahnärztlichen 
Berufes erworben haben, unter Voraussetzung einer 
gleichwertigen Qualifikation eine Bewilligung zur 
selbständigen Ausübung des ärztlichen I Berufes im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses als 'praktischer 
Arzt oder als Facharzt in Krankenanstalten erteilen. 
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(2) Voraussetzung ist weiters, daß diese Bewilli­
gung zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden 
. allgemeinärztlichen oder fachärztlichen einschließ­
lich .. der zahnärztlichen Betreuung der Patienten 
erforderlich ist und ein gemäß §§ 12 oder 13 zur 
selbständigen Berufsausübung in Österreich berech­
tigter Arzt nachweislich trotz Ausschreibung im 
jeweiligen offiziellen Presseorgan der Österreichi­
schen Ärztekammer oder des Hauptverbandes der 
österreichischen Sozialversicherungsträger nicht 
zur Verfügung steht. 

(3) Personen, denen eine Bewilligung gemäß 
Abs. 1 erteilt worden ist, sind nicht berechtigt, den 
ärztlichen Beruf· freiberuflich außerhalb der im 
Bewilligungsbescheid . genannten Krankenanstalt 
auszuüben. 

(4) Vor Erteilung einer Bewilligung nach Abs. 1 
ist die Österreichische Ärztekammer zu hören. Jede 
Bewilligung ist dem Landeshauptmann, . in dessen 
Bereich die Ausübung der ärztlichen Tätigkeit 
beabsichtigt ist, und der Österreichischen Ärzte­
kammer in Abschrift zur Kenntnis zu bringen. 

(5) Die Bewilligung ist zurückzunehmen, wenn 
der für ihre Erteilung maßgebend gewesene Bedarf 
nicht mehr besteht, frühestens jedoch nach Ablauf 
eines Jahres. 

(6) Die Bestimmungen des § 11 über die Ärzteliste 
sind auf Personen, denen eine Bewilligung gemäß 
Abs. 1 erteilt worde~ ist, sinngemäß anzuwenden. 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß 
Abs. 1 erteilt worden ist und die die allgemeinen 
Erfordernisse gemäß § 3 Abs. 2 erfüllen, sind von 
der Österreichischen Ärztekammer als praktische 
Ärzte oder Fachärzte in die Ärzteliste gemäß § 11 
einzutragen. " 

12 a. § 22 Abs. 3 lautet: 

,,(3) . Ein zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigter Arzt darf eine zur berufsmäßigen 
Ausübung des Krankenpflegefachdienstes berech­
tigte Person sowie eine Hebamme im Einzelfall zur 
Vornahme subkutaner und intramuskulärer Injek­
tionen und zur Blutabnahme aus der Vene, eine zur 
berufsmäßigen Ausübung des medizinisch-techni­
schen Fachdienstes berechtigte Person im Einzelfall 
zur Blutabnahme aus der Vene, eine zur berufsmä­
ßigen Ausübung des medizinisch-technischen Labo­
ratoriumsdienstes oder des radiologisch-techni­
schen Dienstes berechtigte Person zur Blutabnahme 
aus der Vene nach seiner Anordnung ermächtigen." 

13. § 25 lautet: 

,,§ 25. (1) Der Arzt hat sich jeder unsachlichen, 
unwahren oder das Standesansehen 'beeinträchti­
genden Information im Zusammenhang mit der 
Ausübung seines Berufes zu enthalten. 

(2) Der Arzt darf keine Vergütungen für die 
Zuweisung von Kranken an ihn oder durch ihn sich 

oder einem anderen versprechen, geben, nehmen 
oder zusichern lassen. Rechtsgeschäfte, die gegen 
dieses Verbot verstoßen, sind nichtig. Le5stungen 
aus solchen Rechtsgeschäften können zurückgefor­
dert werden. 

(3) Die Vornahme der gemäß Abs. 1 und 2 
verbotenen Tätigkeiten ist auch sonstigen physi­
schen und juristischen Personen untersagt. 

(4) Die Österreichische Ärztekammer kann 
nähere Vorschriften über die Art und Form der im 
Abs. 1 genannten Informationen erlassen. Solche 
Vorschriften sind in der Österreichischen Ärztezei­
tung und in den Mitteilungsblättern der Ärztekam­
mern in den Bundesländern kundzumachen. Sie 
treten ein Jahr nach ihrer Kundmachung in Kraft." 

14. § 56 Abs. 3 lautet: 

,,(3) Die gesetzlichen Sozialversicherungsträger 
und Krankenfürsorgeanstalten haben die Kammer­
umlagen, die in der jeweiligen Umlagenordnung als 
Schillingbeträge oder Prozentsätze ausgewiesen 
sind, bei den Honorarabrechnungen einzubehalten 
und sie längstens bis zum 15. Tag nach Fälligkeit der 
Honorarzahlung an die zuständige Ärztekammer 
abzuführen. Die Umlagenordnung hat nähere 
Bestimmungen, insbesondere über die Festsetzung 
und Entrichtung der Kammerumlage und der 
monatlichen oder vierteljährlichen V orauszahlun­
gen sowie über die Einbehalte der Kammerumlage 
und Vorauszahlungen vom Kassenhonorar durch 
die gesetzlichen Sozialversicherungsträger und 
Krankenfürsorgeanstalten bei Vertrags ärzten, vor­
zusehen. Die gesetzlichen Sozialversicherungsträ­
ger und Krankenfürsorgeanstalten haben den 
Ärztekammern über deren Verlangen zur Überprü­
fung der Berechnung der Kammerumlagen im 
Einzelfall das arztbezogene Kassenhonorar, die 
arztbezogenen Fallzahlen sowie eine Aufschlüsse­
lung des Bruttoumsatzes eines Arztes nach den 
jeweiligen Einzelleistungen zu übermitteln. Eine 
Übermittlung dies(;r Daten durch die Ärztekam­
mer!? ist unzulässig." 

15. § 75 Abs. 5 lautet: 

,,(5) Die gesetzlichen Sozialversicherungsträger 
und Krankenfürsorgeanstalten haben die Kammer­
beiträge, die in der jeweiligen Beitragsordnung als 
Schillingbeträge oder Prozentsätze ausgewiesen 
sind, bei den Honorarabrechnungen einzubehalten 
und sie längstens bis zum 15. Tag nach Fälligkeit der 
Honorarzahlung an die zuständige Ärztekammer 
abzuführen. Die Beitragsordnung hat nähere 
Bestimmungen, insbesondere über die Festsetzung 
und Entrichtung der Kammerbeiträge und der 
monatlichen oder vierteljährlichen Vorauszahlun­
gen sowie über die Einbehalte der Kammerbeiträge 
und Vorauszahlungen vom Kassenhonorar durch 
die· gesetzlichen Sozialversicherungsträger und 
Krankenfürsorgeanstalten bei Vertragsärzten, vor­
zusehen. Die gesetzlichen Sozialversicherungsträ-
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ger und Krankenfürsorgeanstalten haben den 
Ärztekammern über deren Verlangen zur Überprü­
fung 'der Berechnung der Kammerbeiträge im 
Einzelfall das arztbezogene Kassenhonorar, die 
arztbezogenen Fallzahlen sowie eine Aufschlüsse­
lung des Bruttoumsatzes eines Arztes nach den 
jeweiligen Einzelleistungen zu übermitteln. Eine 
Übermittlung dieser Daten durch die Ärztekam­
mern ist unzulässig. Die Beitragsordnung kann 
nähere Bestimmungen vorsehen, daß Kammerange­
hörige, die den ärztlichen Beruf nicht ausschließlich 
in einem Dienstverhältnis ausüben, verpflichtet sind, 
alljährlich bis zu einem in der Beitragsordnung zu 
bestimmenden Zeitpunkt schriftlich alle für die 
Errechnung der Kammerbeiträge zum Wohlfahrts­
fonds erforderlichen Angaben zu machen und auf 
Verlangen die geforderten Nachweise über die 
Richtigkeit dieser Erklärung vorzulegen. Wenn 
dieser Verpflichtung nicht zeitgerecht und vollstän­
dig entsprochen wird, erfolgt die Vorschreibung auf 
Grund einer Schätzung. Diese ist unter Berücksich­
tigung aller für die Errechnung der Kammetbeiträge 
bedeutsamen Umstände vorzunehmen." 

16. Nach § 105 wird folgender § 105 a eingefügt: 

,,105 a. (1) Distrikts-, Gemeinde-, Kreis- und 
Sprengel ärzte sind verpflichtet, als nichtamtliche 
Sachverständige Untersuchungen zwecks Ausstel­
lung einer Bescheinigung gemäß § 8 Unterbrin­
gungsgesetz, BGBI. Nr. 155/1990, vorzunehmen, 
wenn hiefür ein anderer im öffentlichen Sanitäts­
dienst stehender Arzt oder ein Polizei arzt nicht zur 
Verfügung steht. 

(2) Distrikts-, Gemeinde-, Kreis- und Sprengel­
ärzten, die für eine Tätigkeit gemäß Abs. 1 
herangezogen werden, gebührt hiefür eine pau­
schale Abgeltung in der Höhe von 1 200 Schilling 
zuzüglich der allfälligen Abgeltung der Kosten für 
die Benützung eines eigenen Kraftfahrzeuges in der 
nach der Reisegebührenvorschrift für Bundesbe­
amte hiefür vorgesehenen Vergütung sowie der zu 
entrichtenden Umsatzsteuer; sie ist gesondert an­
und zuzusprechen. 

(3) Der Anspruch nach Abs.2 ist binnen acht 
Wochen mündlich oder schriftlich bei der Bezirks­
verwaltungsbehörde geltend zu' machen, in deren 
örtlichem Zuständigkeitsbereich die Untersuchung 
zur Ausstellung einer Bescheinigung gemäß § 8 des 
Unterbringungsgesetzes erfolgte. Die Auszahlung 
der Entschädigung ist kostenfrei. 

(4) Gegen die Festsetzung der Entschädigung 
durch die im Abs. 3 genannte Behörde ist die 
Berufung an den Landeshauptmann zulässig. Eine 
weitere Berufung ist unzulässig." 

Artikel II 

Das Bundesgesetz, mit dem das Ärztegesetz 1984, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz -und das 

Bundesgesetz betreffend die Regelung des Kran­
kenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
,Dienste und der Sanitätshilfsdienste geändert 
werden, BGBI. Nr. 314/1987, in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBI. Nr. 138/1989, wird wie folgt 
geändert: 

Artikel V tritt außer Kraft. 

Artikel III 

(1) Einrichtungen, die als Ausbildungsstätten für 
die Ausbildung zum praktischen Arzt zwischen 
2. März 1964 und 31. Dezember 1991 anerkannt 

. worden sind, gelten als anerkannte Ausbildungsstät­
ten für die Ausbildung zum praktischen Arzt gemäß 
Artikel I Z 3. 

(2) Einrichtungen, die am 1. März 1964 als zur 
Ausbildung von praktischen Ärzten berechtigt 
gelten, haben bis 31. Dezember 1994 beim 
Bundesministerium für Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz eine Anerkennung als Ausbil­
dungsstätte für die Ausbildung zum praktischen 
Arzt gemäß Artikel L Z 3 zu beantragen. Die 
Ausbildung darf bis zur Entscheidung hierüber im 
gleichen Umfang wie bisher erfolgen. Soweit kein 
Antrag gestellt wird, erlischt die Berechtigung zur 
Ausbildung von praktischen Ärzten mit 31. Dezem­
ber 1994. 

(3) Einrichtungen, die bisher ohne behördliche 
Bewilligung als anerkannte Ausbildungsstätten 
gegolten haben, haben die entsprechende Anerken­
nung als Ausbildungsstätte zu beantragen. Bis zur 
Entscheidung hierüber darf die Ausbildung in 
gleichem Umfang wie bisher weiter erfolgen. Soweit 
kein Antrag gestellt wird, erlischt die Berechtigung 
als Ausbildungsstätte mit 31. Dezember 1994. 

(4) Einrichtungen, die nicht dem Erfordernis' des 
§ 6 a Abs. 2 Z 2 (Artikel I Z 4) oder § 6 b Abs. 2 Z 2 
(Artikel I Z 5) entsprechen, v'erlieren ihre Berechti­
gung als Ausbildungsstätte mit 31. Dezember 1994. 
Dies gilt nicht im Hinblick auf Ärzte, die vor diesem 
Zeitpunkt die Ausbildung auf einer genehmigten 
Ausbildungsstelle der betreffenden Ausbildungs­
stätte begonnen haben. 

(5) Einrichtungen, die nicht dem Erfordernis des 
§ 6 a Abs. 2 Z 5 (Artikel I Z 4) oder § 6 b Abs. 2 Z 5 
(Artikel I Z 5) entsprechen, verlieren ihre Berechti­
gung als Ausbildungsstätte mit 31. Dezember 1997. 
Dies gilt nicht im Hinblick auf Ärzte, die vor diesem 
Zeitpunkt die Ausbildung auf einer genehmigten. 
Ausbildungsstelle der betreffenden Ausbildungs­
stätte begonnen haben. 

Artikel IV 

§ 6 a Abs. 4 (Artikel I Z 4) und § 6 b Abs. 4 
(Artikel I Z 5) treten mit 1. Jänner 1998 in Kraft. 
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